
Interpellation Nr. 47 (Mai 2015) 

betreffend Fällung des Baumes "Rosie" 
15.5228.01 

 

Aufgrund der drohenden Fällung des Baumes "Rosie" am Wiesenplatz erschienen zahlreiche Medienberichte und 
es wurde eine Petition lanciert. Die Anwohnerinnen und Anwohner sind besorgt, wie man es den sozialen Medien 
entnehmen kann. 

Die Fällung des einen grossen Baumes wurde im Ratschlag 11.1637.01 zum Wiesenplatz bereits erwähnt. Dieser 
Ratschlag wurde im Februar 2012 vom Grossen Rat genehmigt. Ziel der Umgestaltung, die ich prinzipiell 
unterstütze, war die Schaffung von behindertengerechten Haltestellen gemäss BehiG, die Verbesserung der 
Sicherheit für den Fussverkehr, die Vergrösserung der Fläche für den Fussverkehr sowie die Schaffung eines 
Orts mit hoher Qualität für Aufenthalt und Nutzung. 

Anders als in der damaligen Grossratsdebatte, als sich die Diskussion beinahe ausschliesslich um Parkplätze 
dreht (siehe Wortprotokoll), dreht sich die heutige Diskussion um die Fällung des Kastanienbaums. Nur der 
Basler Zeitung scheint es weiterhin vor allem um die Parkplätze zu gehen, auch wenn sie die Kastanie in den 
Vordergrund rückt. Auf Seite 11 des Ratschlags wurde die Fällung bereits 2011 angekündigt: [ ... ]Zur Schaffung 
des vom Quartier gewünschten Aufenthalts- und Nutzungsangebotes und aus niveautechnischen Gründen, muss 
ein unter die Schutzbestimmungen nach § 4 des Baumschutzgesetzes fallender Baum entfernt werden. Im 
Gegenzug werden mit dem Projekt gesamthaft acht neue Bäume gepflanzt. Davon ein grosskroniger Baum im 
zukünftigen Aufenthaltsbereich des Platzes, sowie sieben weitere Bäume im Bereich der neuen Tramhaltestelle. 
Gesamthaft fällt die Baumbilanz des Projekts damit neutral aus. [ ... ] Ein Referendum gegen den 
Grossratsbeschluss wurde nicht ergriffen. 

Die lnterpellantin bittet angesichts der ihrer Meinung nach berechtigten Unruhe rund um die Fällung einer grossen 
rote Rosskastanie um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Gab es (fristgerechte oder nicht fristgerechte) Einsprachen betreffend der Fällung des grossen Baums? 

Falls ja, inwiefern wird die Umgestaltung dadurch verzögert? 

2. Der Ratsschlag wurde vor über 3 Jahren vom Grossen Rat genehmigt. Gibt es einen neuen Wissensstand 

oder neue Entwicklungen, welche die Veränderung der damalig beschlossenen Umgestaltung 

rechtfertigen würden? 

3. Gibt es laut Regierungsrat schliesslich die Möglichkeit, am Gestaltungskonzept des Wiesenplatzes 

festzuhalten und gleichzeitig den geschützten Baum stehen zu lassen? 
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